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Reinhard Bahnmüller 

Quo vadis Leistungsentlohnung: Empirische Befunde und Thesen1 
 

Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Befunde und Thesen stützten sich auf 14 Fallstudien in Betrieben 
der M+E-Industrie Baden-Württembergs2, die 2015 und 2016 durchgeführt wurden, 
eine standardisierte schriftliche Befragung von Personalverantwortlichen und Be-
triebsräten, an der 133 Vertreter/innen des Personalmanagements und 243 Betriebs-
räte teilnahmen3, eine Sekundärauswertung der jährlichen Verdiensterhebungen von 
Südwestmetall, die uns der Arbeitgeberverband freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt hat4 sowie zwölf Expertengespräche mit den Spitzen der beiden Tarifparteien, 
deren Tarifspezialisten und ERA-Beraterinnen und Beratern in den regionalen Ge-
schäftsstellen bzw. Bezirksgruppen. 

Die Darstellung basiert auf der gemeinsamen Arbeit des Projektteams, bestehend 
aus Reinhard Bahnmüller (FATK), Markus Hoppe (FATK), Walter Mugler (IMU), Rai-
ner Salm (IMU) und Martin Schwarz-Kocher (IMU). 

1.  Renaissance der Leistungsentlohnung und Übergang vom auf-
wands- zum ergebnisorientierten Leistungsbegriff? 

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf die Diskussion um das Leis-
tungsentgelt seit Mitte der 1990er Jahre. Diese Debatte war eingebettet in eine we-
sentlich weiterreichende um den Stellenwert des Leistungsprinzips in der Gesell-
schaft insgesamt. Bereits in den frühen 1980er Jahren geriet bekanntermaßen der 
Sozialstaat zunehmend in der Kritik. Kritisiert wurde die „Eintrübung“ des Leistungs-
prinzips durch sozialstaatliche Umverteilung und bürokratische Regulierung, wodurch 
das Leistungsprinzip nach Meinung der Sozialstaatskritiker weitgehend außer Kraft 
gesetzt worden sei. Dem sollte durch einen Rückbau des Staates und eine Freiset-
zung der Marktkräfte begegnet werden. „Leistung muss sich wieder lohnen“ wurde 
zum Kampfmotto und eine damit einhergehende Zunahme sozialer Ungleichheit zum 
gewollten Nebenprodukt, da nur so wirtschaftliche Dynamik und Wachstum entste-
hende könne. „Wer soziale Gerechtigkeit will, muss Ungleichheit zulassen, weil er 
damit Wachstum fördert“, verkündete etwa Rainer Hank in der FAZ und brachte da-
mit das Credo der angebrochenen neoliberalen Zeit auf den Punkt, weshalb er auch 
gleich das „Ende der Gleichheit“ verkündete. 

                                            
1 Der Text wurde anlässlich der Abschlussveranstaltung des von der Hans-Böckler-Stiftung geförder-
ten Forschungsprojektes „Langzeitwirkungen von ERA“ am 23. Februar 2017 in Düsseldorf verfasst 
und im Januar 2018 aktualisiert. 
2 Ausgewählt wurden Betriebe, welche die Tarifparteien als „good practice“ einstuften. Insgesamt wur-
den 20 Betriebsinterviews mit 36 Teilnehmer*innen geführt, davon sieben mit Personalleiter*innen, 14 
mit Betriebsräten und 15 mit operativ Beschäftigten. 
3 Die Befragung wurde im Spätherbst 2015 durchgeführt. die Rücklaufquote im Betriebsrätesample lag 
bei 29%, im Sample des Personalmanagements bei 17%. Das BR-Sample repräsentiert 48%, das 
PM-Sample 38% der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben der M+E-Industrie Baden-Württem-
berg. Eine Übersicht über die Befragungsergebnisse findet sich unter: 
http://www.fatk.uni-tuebingen.de/files/era_ii-befragung_kommentierte_grundausz__hlung__stand_30-
03-2016_.pdf 
4 Die Verdiensterhebung wird jährlich im Frühjahr durchgeführt. Die Anzahl der erfassten Betriebe lag 
2014 bei 418, 2016 bei 331, jene der erfassten Beschäftigten bei 269.652 (2014) bzw. 250.042 
(2016). 
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Zeitversetzt um etwa zehn Jahre hielt diese Diskussion in den Betrieben Einzug. War 
bis Mitte der 1990er Jahre in der Arbeitspolitik noch weitgehend Konsens, dass Leis-
tung sich am nachhaltigsten durch eine intrinsische, sich auf ganzheitliche Arbeits-
vollzüge stützende Arbeitsmotivation herstellen ließe, gerieten nun diese Konzepte, 
die in den 1980er Jahren eine kurze Blüte erlebt hatten, wieder unter Druck. Zug um 
Zug wurden sie wieder durch kleinteilige arbeitspolitische Konzepte ersetzt. Zeit-
gleich wurde der finanzielle Lohnanreiz als Motivationsquelle wiederentdeckt und die 
„Verrentung der Leistungspolitik“, die „Einschnürung“ der Leistungsentlohnung und 
die „Ritualisierung“ der Verfahren kritisiert. Gefordert wurden ein Ausbau und die Re-
vitalisierung der Leistungsentlohnung. In Branchen bzw. bei Beschäftigtengruppen, 
wo Leistungsentgelte bisher unbekannt waren, sollten sie eingeführt und dort wo sie 
bereits Tradition hatten, von den vorhandenen „Einschnürungen“ befreit werden. 
Leistungsentlohnung sollte als allgemeines Prinzip durchgesetzt werden und dort, wo 
es sie bereits gab, sollte sie die ihr zugedachte Differenzierungs- und Anreizfunktion 
zurückerhalten, die sie angeblich verloren hatte. Eine ausgebaute und atmende Leis-
tungsentlohnung galt fortan als notwendige Bedingung einer betrieblichen „High-Per-
formance-Culture“. Wo es keine Leistungsentlohnung gab und wo sie nicht „atmete“, 
konnte es nach Meinung der Verfechter dieser Linie mit der „Leistung“ nicht weit her 
sein. 

Hinzu kam ein Zweites. Beobachtet wurde eine schleichende Veränderung des Leis-
tungsverständnisses, die in der einschlägigen Literatur vielfach als Übergang von ei-
nem aufwandsbezogenen zu einem ergebnisbezogenen Leistungsbegriff beschrie-
ben wurde. Die Entgegensetzung von aufwands- und ergebnisbezogenem Leistungs-
verständnis war allerdings insofern von Beginn an problematisch, da im klassischen 
Leistungslohn, dem Stück- oder Zeitakkord, immer beides kombiniert war: Zeitauf-
wand und Ergebnis. Gemeint war allerdings ein stoffliches Ergebnis, nämlich die An-
zahl gefertigter Teile in einer gemessenen Zeiteinheit. Neu war, dass nun der Markt 
als Bewerter von Leistung ins Spiel kam. Was Leistung sei, so die Diagnosen der 
Zeit, werde nämlich zunehmend vom Ende der betrieblichen Prozesskette, vom 
Markt und dessen Bewertung her definiert und nicht mehr von Einsatz, der Anstren-
gung, dem Input. Als Leistung gelte, was der Markt als solche anerkennt, eine Ent-
wicklung, die von mir Ende der 1990er Jahre als marktbezogene „Finalisierung“ der 
(Leistungs-)Entlohnung tituliert wurde, wodurch ganz nebenbei das traditionell vom 
Unternehmer getragenen Marktrisiko (für das er in Form des Gewinns eine Risikoprä-
mie erhält) in ein Verdienstrisiko der Beschäftigten transformiert werde.5  

Wie weit ist diese Entwicklung zwischenzeitlich gediehen und in welcher Weise hat 
sie den Leistungsbegriff verändert? 

Die jüngst veröffentlichte Untersuchung des SOFI Göttingen und des ISF München6 
(Kratzer et al. 2015) kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis. Demnach hat sich 
das Leistungsverständnis der Beschäftigten nämlich kaum verändert. Als Maßstab 
von Leistungsgerechtigkeit dominiere nach wie vor ein Leistungsbegriff, der auf das 
konkrete Leistungsverhalten sowie auf berufliche Kompetenzen und Qualifikationen 
verweist. Dieser aufwandbezogene Leistungsbegriff halte sich hartnäckig. Ein neuer 
erfolgs- oder marktorientierter Begriff von Leistung und Leistungsgerechtigkeit sei 
keineswegs an die Stelle eines aufwands- bzw. arbeitskraftbezogenen getreten. 

                                            
5 Bahnmüller, R. (2001): Stabilität und Wandel der Entlohnungsformen, München und Mehring, S.184. 

6 Kratzer, N./Menz, W./Tullius, K./Wolf, H. (2015): Legitimationsprobleme in der Erwerbsarbeit. Ge-
rechtigkeitsansprüche und Handlungsorientierungen in Arbeit und Betrieb, Baden-Baden. 
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Die Ergebnisse unserer Befragung von Betriebsräten und Personalverantwortlichen 
in tarifgebundenen M+E-Betrieben Baden-Württembergs stützten diesen Befund.  

Vom Markt kommende Anforderungen an das Leistungsverhalten sind als Gründe für 
den durchweg als gestiegen empfundenen Leistungsdruck durchaus relevant, die 
Leistungsentlohnung wird hierfür jedoch nicht primär verantwortlich gemacht (Tabelle 
1) und das eigene Leistungsverständnis wird hierdurch ebenfalls nicht tangiert. Das 
gilt für die Betriebsräte und – mit Abstrichen – selbst für die Personalverantwortli-
chen.  

Tabelle 1:  Gründe des Anstiegs der Leistungsanforderungen (Betriebe, in denen die Leistungs-
anforderungen stark oder etwas gestiegen sind; Angaben in Prozent) 

 

  
Rang-
platz 

Sehr 
wichtig/ 
wichtig 

Weniger/ 
nicht 

wichtig 

Weiß 
nicht 

Erhöhter Marktdruck 
BR 1 91 9 0 

PM 1 94 5 2 

Veränderte Arbeitsorganisation 
BR 2 79 21 0 

PM 2 68 31 1 

Personalabbau bei gleichen oder wachsenden 

Aufgaben 

BR 3 73 27 0 

PM 3 49 49 2 

Gestiegene Rendite-erwartungen 
BR 4 68 31 1 

PM 4 45 52 3 

Wechsel im Management 
BR 5 47 53 1 

PM 5 30 67 3 

Vereinbarung zur Standortsicherung 
BR 8 34 65 2 

PM 6 30 66 4 

Leistungsentlohnung 
BR 7 34 65 1 

PM 7 25 70 5 

Neue Formen der Leistungssteuerung und Leis-
tungsüberwachung 

BR 6 42 58 1 

PM 8 20 75 6 

Neue Eigentümer 
BR 9 21 77 3 

PM 9 12 79 10 

Quelle: FATK Betriebsbefragung 2015 

 

Markterfolg ist als Merkmal der Leistungsdifferenzierung laut ERA nicht zugelassen 
und wird, soweit wir sehen, als Kriterium auch nicht eingesetzt. Zudem ist es das so-
wohl bei Betriebsräten als auch bei Personalern am schwächsten akzeptierte Diffe-
renzierungskriterium. Es steht auf der einer Liste für sinnvoll erachteter Differenzie-
rungskriterien an letzter Stelle (Tabelle 2). Dominant ist bei beiden Betriebsparteien 
eindeutig ein Leistungsbegriff, der am Aufwand orientiert ist bzw. das Verhältnis von 
Aufwand, Qualität und Ergebnis in den Mittelpunkt stellt. Am häufigsten genannt und 
damit am breitesten akzeptiert sind: 

 „Qualität der Aufgabenerledigung“  

 „Arbeitseinsatz bzw. Arbeitsaufwand“  

 „Gesamtes Leistungsverhalten“  

 „Arbeitsergebnis/Output“  

 „Verhältnis von Aufwand und Ergebnis (Input zu Output)“.  
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Verglichen mit den Betriebsräten scheint eine am Aufwand orientierte Logik bei den 
Personalverantwortlichen etwas weniger starken Rückhalt zu genießen. Aber „Ar-
beitsaufwand/Arbeitseinsatz“ und „Bewertung des gesamten Arbeitsverhaltens“ ste-
hen bei ihnen auch ganz obenan. Insofern findet die These, wonach arbeitgeberseitig 
eine (markt-)ergebnisbezogene Leistungsdifferenzierung einer aufwands- bzw. ver-
haltensbezogenen klar vorgezogen würde, keine Bestätigung.  

Tabelle 2:  Welche Kriterien sollen nach Meinung des Betriebsrats/Personalmanagements in 
die Bewertung der Arbeitsleistung mit welchem Gewicht einfließen? (Angaben in 
Prozent) 

  Rang-
platz 

Sehr 
stark/ 
stark 

Weniger 
stark/ 

schwach 

Gar 
nicht 

Weiß 
nicht 

Qualität der Aufgabenerledigung 
BR 1 94 5 0 1 

PM 1 97 2 0 0 

Arbeitseinsatz/Arbeitsaufwand 
BR 2 84 14 1 1 

PM 5 70 17 2 2 

Bewertung des gesamten Leistungsverhaltens 
BR 3 73 22 2 3 

PM 2 87 12 1 0 

Arbeitsergebnis/Output  
(z. B. Stückzahl) 

BR 4 55 42 2 1 

PM 3 79 17 2 2 

Verhältnis von Aufwand und Ergebnis  
(Input zu Output) 

BR 5 53 39 3 5 

PM 4 72 22 4 2 

Messbare Kennzahlen 
BR 6 49 34 10 8 

PM 6 66 27 5 3 

Eigenschaften der Person 
BR 7 30 42 25 2 

PM 8 29 56 15 0 

Gemessener oder bewerteter  
Zielerreichungsgrad 

BR 8 30 50 14 7 

PM 7 62 29 6 2 

Markterfolg 
BR 9 12 56 26 6 

PM 9 29 55 15 2 

Quelle: FATK Betriebsbefragung 2015 

 

 

2. Entwicklungen im Leistungsentgelt: Neugestaltung im Nachgang 
zur ERA-Einführung 

Welche Effekte hatte ERA hinsichtlich der Neugestaltung der Leistungsentgelte? Am 
Ende der offiziellen Einführungsphase von ERA ließ sich das noch nicht sagen, da 
viele Betriebe ihre Regelungen zum Leistungsentgelt noch nicht auf die neuen tarifli-
chen Bedingungen umgestellt hatten. Sie waren bis zu diesem Zeitpunkt mit der Neu-
bewertung der Arbeitsaufgaben weitgehend ausgelastet. Diese Aufgabe sollte im 
Nachgang in Angriff genommen werden. Erwartet wurde eine breite und tiefgreifende 
Welle, zumal die Gestaltungsmöglichkeiten im Leistungsentgelt mit ERA deutlich er-
weitert und die Betriebe durch Südwestmetall ermuntert wurden, „Hundert Blumen 
blühen“ zu lassen.  

Die erwartete große Welle ist ausgeblieben. Stillstand trat zwar nicht ein, die Verän-
derungen erfolgten jedoch peu à peu und waren meist kleinkörnig. Die Initiative ging 
in aller Regel vom Management und nicht von den Betriebsräten aus, bei denen die 
Neugestaltung des Leistungsentgelts einen eher nachrangigen Stellenwert in ihrer 
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Gremienarbeit hat. Dieser Punkt steht in einer 13 Themen umfassenden Liste auf 
dem drittletzten Rangplatz. 57% weisen diesem Themenkomplex einen eher gerin-
gen, geringen oder sehr geringen Stellenwert zu, lediglich 28% einen sehr hohen, 
hohen oder eher hohen (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Aktueller Stellenwert von Problem- bzw. Gestaltungsfeldern in der Betriebsratsar-
beit (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: FATK Betriebsbefragung 2015 

 

Auch das Management wartete selten mit Neuerungen auf. Es kam gelegentlich zu 
Wechseln vom „Kennzahlenvergleich“ in die Methode „Beurteilen“ oder zu Kombi-
Modellen. Diese Entwicklung geht weiter, nicht sprunghaft, aber stetig. Ich komme 
darauf zurück.  

Neben dem Methodenwechsel ging es um das regelmäßig wiederkehrende Bemü-
hen, eine stärkere Differenzierung im Leistungsentgelt trotz aller misslungenen Ver-
suche doch noch dauerhaft zustande zu bringen. Fast ebenso so viele haben dieses 
Bemühen allerdings aufgegeben und die Differenzierung entweder verringert oder 
abgeschafft: Sie bezahlen teils pauschal den Durchschnitt von 15% oder haben, wie 
jüngst Bosch und Daimler, die leistungsvariable, in der Regel an Zielvereinbarungen 
gekoppelte Entgeltkomponente im ÜT/AT-Bereich komplett beseitigt.  

Insgesamt gesehen, so unser Eindruck, ist die Praxis der Leistungsentgeltgestaltung 
durch ein Konflikte möglichst vermeidendes Muddling through ohne strategische Ori-
entierung gekennzeichnet. Weder die Personalverantwortlichen noch die Betriebs-
räte scheinen derzeit eine leistungsentgeltpolitische Vision bzw. ambitioniertere Ziel-
vorstellung zu verfolgen. Die Betriebsräte haben hinsichtlich der Methodenwahl oft 
keine ausgeprägten Präferenzen mehr. Und auch auf Arbeitgeberseite ist von der in 
den frühen 1990er Jahren noch spürbaren Aufbruchsstimmung (Stichwort „Renais-
sance der Leistungsentlohnung“) kaum noch etwas zu spüren. Es ist Ernüchterung 
eingekehrt, ein neuer Realismus scheint sich breit zu machen, teilweise auch Skep-
sis gepaart mit Alternativlosigkeit. Weshalb dem so ist, wird zu diskutieren sein. 
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3. Die angewandten Methoden im Leistungsentgelt. Ungeliebte Sieger 
und überschätzte Newcomer 

Im Ergebnis dieses Muddling through stellt sich der schon am Ende der Einführungs-
phase von ERA konstatierte Befund ein: Die Methode „Beurteilen“ ist absolut domi-
nant und weiterhin im Aufwind, die Methode „Kennzahlenvergleich“ verliert langsam 
aber stetig an Bedeutung, die Methode „Zielvereinbarung“, von den HR-Managern 
gehypt und gefordert, ist zwischenzeitlich beiden Seiten suspekt und spielt deshalb 
(in ihrer Reinform) bei Tarifbeschäftigten faktisch keine Rolle. Aber der Reihe nach. 

Beurteilen: Die (ungeliebte) Siegerin im Wettbewerb der Methoden 

„Beurteilen“ ist die in der M+E-Industrie eindeutig vorherrschend Methoden der Leis-
tungsentgeltfindung. Dominant sind Leistungsbeurteilungen mit Ausnahme der 
ÜT/AT-Beschäftigten bei allen Beschäftigtengruppen. Und der Anteil der Beschäftig-
ten, die ihr Leistungsentgelt auf Basis einer Leistungsbeurteilung erhalten, wächst 
nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch bundesweit. Seit Einführung von ERA 
ist der Anteil von Beschäftigten im Zeitentgelt, die eine Leistungszulage auf Basis ei-
ner Beurteilung erhalten, um acht Prozentpunkte gestiegen. Die Quote liegt mittler-
weile bei 80,6% (Abbildung 2). 

Abbildung 2:  Anteil der Beschäftigten nach Methoden der Leistungsbewertung in tarifgebunde-
nen Betrieben der M+E-Industrie in Deutschland 2008 bis 2016  
(Angaben in Prozent)  

 
Quelle: Gesamtmetall 

 

72,1 72,8 72,7 73,1 74,4
78,6 79,7 80,2 80,6

27 26,7 26,9 26,3 24,1
20,9 19,7 18,7 18,3

0,9 0,5 0,5 0,5
1,5 0,5 0,6 1,1 1,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zeitentgelt Kennzahlenvergleich (Prämie, Akkord) Zielvereinbarungen /Zielentgelt



 

 7 

Kennzahlenvergleich: Niedergang in Raten 

Demgegenüber geht die Bedeutung der Methode „Kennzahlenvergleich“ weiter zu-
rück. Es ist ein Abstieg auf Raten und dieser wurde auch durch ERA nicht gestoppt. 
Der Anteil der Beschäftigten, die ihr Leistungsentgelt auf Basis dieser Methode erhal-
ten, sinkt (siehe Abbildung 2). Kennzahlen gibt es in den Betrieben zwar mehr denn 
je, als Grundlage der Leistungsbewertung sind nach Meinung der Verbandsingeni-
eure von SWM von den Unternehmensvertretern „völlig ad acta gelegt", „ein Relikt 
der Geschichte“. Die Betriebe hätten mehrheitlich schlechte Erfahrungen damit ge-
sammelt. „Die kommen auch nie mehr wieder“.  

Die Zahlen sprechen derzeit für diese Einschätzung. Der Anteil der Beschäftigten mit 
einem „reinen“ Kennzahlenvergleich lag im Jahr 2014 in Baden-Württemberg bei 
16% (Abbildung 3). Nennenswerte Größenordnungen werden nur in drei Branchen 
erreicht: im Straßenfahrzeugbau (25%), im Maschinenbau (10%) und in der Elektro-
technischen Industrie (7%). In allen anderen spielt der Kennzahlenvergleich so gut 
wie keine Rolle mehr. Er ist zudem ein großbetriebliches Phänomen, in Klein- und 
Mittelbetrieben (KMUs) gibt es ihn kaum. Genutzt werden Kennzahlenvergleiche fast 
nur in der Produktion, in den indirekten Bereichen konnten sie – trotz geringerer An-
forderungen an die Datenqualität durch ERA – nicht Fuß fassen. 

Abbildung 3:  Anteil der Beschäftigten in der M+E-Industrie Baden-Württemberg, deren Leis-
tungsentgelt im Jahr 2014 auf Basis der Methode „Kennzahlenvergleich“ ermittelt 
wurde (Angaben in Prozent) 

 

Quelle: Südwestmetall 
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Zielvereinbarungen: Marginale Bedeutung oder undercover agent? 

Das Augenmerk der Arbeitssoziologie richtet sich seit geraumer Zeit auf Zielverein-
barungen. Sie schienen am ehesten auf den Punkt zu bringen, worum es dem Ma-
nagement bei der Modernisierung der Leistungsentlohnung geht:  

 bessere Steuerung und Ausrichtung des Leistungsverhaltens der Beschäftig-
ten auf die geschäftspolitischen Ziele des Unternehmens, 

 schnelle Anpassung an wechselnde betriebliche und marktinduzierte Gege-
benheiten, 

 geringe Regulierungsdichte, 

 schwache Interventionsmöglichkeiten der Betriebs- und Personalräte bei der 
Festlegung der Leistungsziele und -anforderungen, und nicht zuletzt  

 Erhöhung der Legitimation des Leistungslohns durch Selbstverpflichtung der 
Beschäftigten auf die vereinbarten Leistungsziele.  

Erwartet wurde dementsprechend eine rasche Verbreitung, zumal nicht nur die Ar-
beitsforscher/innen, sondern nahezu die gesamte Beraterzunft und nicht zuletzt die 
Personalleitungen in den Unternehmen Zielvereinbarungen eine große Zukunft pro-
phezeiten. Sie passten auch gut ins Bild des sich auf Renditekennzahlen stützenden 
Shareholderkapitalismus, bei dem die vom Kapitalmarkt bestimmten Renditewartun-
gen in entsprechende Ergebnisvorgaben der Unternehmen übersetzt und „nach un-
ten heruntergebrochen“ werden, wozu Zielvereinbarungen als das probate Mittel er-
scheinen. Gelegentliche Warnungen und Relativierungen, wonach „die Zunahme der 
Literatur zu diesem Thema nicht einhergeht mit einer entsprechenden Zunahme beim 
Ausmaß betrieblicher Anwendung“7, wurden in der Regel überhört. 

Nun zeigen unsere Befunde erneut: In der M+E-Industrie haben Zielvereinbarungen 
als Methode der Leistungsentlohnung im Tarifbereich auch im Nachgang zur ERA-
Einführung wider Erwarten nicht Fuß fassen können. Sie haben ihre Domäne im 
ÜT/AT-Bereich und bei Führungskräften (Abbildung 4). Aber auch dort sind sie in 
großen und stilbildenden Unternehmen zwischenzeitlich wieder aus dem Verkehr ge-
zogen worden. Der Anteil der Betriebe, die Zielvereinbarungen einsetzen, ist zwar mit 
45% durchaus beachtlich, der Anteil der Beschäftigten, die ihr Leistungsentgelt aus-
schließlich auf Basis von Zielvereinbarungen erhalten, ist jedoch marginal. Er liegt 
den Daten von Südwestmetall und Gesamtmetall zufolge unter 1% und daran hat 
sich in den letzten Jahren auch nichts geändert (siehe Abbildung 2). 

  

                                            
7 Brunkhorst, C/Scherbaum, M. (2006): Leistungspolitik im Rahmen von ERA. In: Brunkhorst, C./Burk-
hardt, O./Schwerbaum, M. (Hrsg.): Eine neue AERA. Tarifverträge für die Zukunft, Hamburg, S. 88. 
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Abbildung 4: Genutzte Methoden der Ermittlung des Leistungsentgelts nach Beschäftigtengrup-
pen 2015 (Angaben in Prozent der Betriebe; Mehrfachnennungen möglich) 

 
Quelle: FATK Betriebsbefragung 2015 

Methodenkombinationen: ein neuer Trend?  

Bleibt somit hinsichtlich der Methoden der Leistungsentgeltfindung alles beim Alten, 
d. h. die Methode „Beurteilen“ ist und bleibt die vorherrschende und baut ihre domi-
nante Position auf Kosten des Kennzahlenvergleichs weiter aus, während Zielverein-
barungen auf Führungskräfte bzw. ÜT/AT-Beschäftigte eingegrenzt bleiben und im 
Tarifbereich keine Anwendung finden?  

Ganz beim Alten ist es nicht geblieben. Hinter der Fassade vermeintlicher Stabilität 
vollzog sich nämlich ein kaum wahrgenommener Wandel: Kombinationsmodelle, seit 
ERA offiziell auch zugelassen, haben gemessen an den Beschäftigtenzahlen eine 
bemerkenswerte Verbreitung gefunden. Der Verdiensterhebung von Südwestmetall 
zufolge erhielten 2014 ca. 32% der Tarifbeschäftigten ihr Leistungsentgelt auf der 
Basis von Kombinationsmodellen, 2016 stieg der Anteil gar auf knapp 40% (Tabelle 
3). 

Ein starker Trend also? Vorsicht ist geboten. Ein genauerer Blick zeigt nämlich: Kom-
binationsmodelle sind fast ausschließlich in Großbetrieben mit mehr als 2000 Be-
schäftigten und in wenigen Branchen, vorzugsweise im Straßenfahrzeugbaus und in 
der Elektrotechnik zu finden. Sie vor allem haben im Gefolge der ERA-Einführung mit 
Kombinationsmodellen experimentiert. Das schlägt sich in den Zahlen nieder. So ha-
ben mehr als die Hälfte der Beschäftigten im Straßenfahrzeugbau im Jahr 2016 ihr 
Leistungsentgelt auf Basis von Kombinationsmodellen, vorzugsweise Zielvereinba-
rungen und Leistungsbeurteilung erhalten, in der Elektrotechnik sind es etwa ein Drit-
tel. In anderen Branchen und in Betrieben mit weniger als 2000 Beschäftigten sind 
Kombinationen zwar keine völlig unwichtige, jedoch eher randständige Erscheinung. 
Der bemerkenswerte Anstieg fußt somit nicht auf einer breiten Bewegung, sondern 
auf wenigen Großbetrieben. Ändern sie ihre Systeme, was angesichts der bereits 
vollzogenen Abkehr einiger von Zielvereinbarungen mit Entgeltrelevanz im AT/ÜT-
Bereich durchaus auch im Tarifbereich möglich ist, oder nehmen sie, wie offensicht-
lich 2017 geschehen, an der Verdiensterhebung von Südwestmetall nicht teil, verän-
dern sich die Proportionen ganz beträchtlich. So stürzte der Anteil der Beschäftigten 
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mit Kombimodellen binnen eines Jahres von 40% auf 15% ab und die Kombination 
von Zielvereinbarung und Beurteilen erreichte nur noch 3% (Abbildung 3). Hinzu 
kommen Umstellungsprobleme bei der Datenerfassung durch Südwestmetall, die 
sich in einer reduzierten Zahl erfasster Betriebe und Beschäftigten insbesondere im 
Leistungsentgelt niederschlug. Auch dies macht Trendaussagen schwierig. 

Tabelle 3:  Anteil der Beschäftigte mit Kombinationsmodellen im Leistungsentgelt in der 
M+E-Industrie Baden-Württemberg 2014, 2016 und 2017 sowie nach Be-
triebsgröße und Branchen 2016 (Angaben in Prozent)  

 
 Kombinations-

modelle insge-
samt 

BU+KV BU+ZV KV + ZV KV+ZV+BU 

2014 31,5 7,4 20,7 0,3 3,1 

2016 39,9 6 32,9 0,4 0,6 

2017 14,9 10,3 3 0,6 1 

Erhebung 2016 

1 bis 99 5,9  5,9   

100 - 249 7,5 4,4 1,3  1,8 

250 - 499 16,5 3,0 7,6  5,9 

500 - 999 14,5 4,8 5,6 4,1  

1000 - 1999 10,9 9,1 1,8   

2000 und mehr 55,3 6,2 49,1   

      

Metallerzeugnisse 7,4 7,4    

Elektrotechnik 33,1 9,8 13,7 3,8 5,8 

Maschinenbau 7,1 3,1 4,0   

Straßenfahrzeugbau 57,6 6,5 50,9  0,2 

Sonstige Branchen 14,9 0,5 10,4  4,0 

BU = Beurteilen; KV = Kennzahlenvergleich; ZV = Zielvereinbarung 

Quelle: Südwestmetall 

Nicht entgeltrelevante Zielvereinbarungen 

Zwar spielen entgeltrelevante Zielvereinbarungen in „Reinform“ im Tarifbereich so 
gut wie keine Rolle und sind auch Kombinationsmodelle auf Großbetriebe weniger 
Branchen konzentriert. Irrelevant sind Zielvereinbarungen gleichwohl nicht. Mit einem 
relevanten Anteil von Beschäftigten werden nämlich nicht entgeltrelevante Zielverein-
barungen abgeschlossen. So sind diese in einer Reihe von Großbetrieben integraler 
Teil des jährlichen Mitarbeitergesprächs, werden protokolliert und auch nachbespro-
chen. In die Leistungsbeurteilung gehen die Ergebnisse jedoch – zumindest offiziell – 
nicht ein. Sie ist als eigenständiger Akt der Entgeltermittlung davon abgekoppelt, 
weshalb sie in der Systematik der Leistungsentgeltmethoden dem „reinen“ Beurteilen 
zugeordnet werden. 

Um der Bedeutung von nicht entgeltrelevanten Zielvereinbarungen etwas genauer 
auf die Spur zu kommen, haben wir in unserer schriftlichen Befragung die Betriebs-
räte und die Personalverantwortlichen danach gefragt, wie hoch der Anteil der Be-
schäftigten ist, mit denen solche Vereinbarungen abgeschlossen werden. Darauf 
können 17% der Personaler und 36% der Betriebsräte keine Antwort geben. Jene, 
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die Angaben machen, geben zu etwas mehr als einem Drittel an, in ihrem Unterneh-
men gäbe es eine solche Praxis nicht. Wo hingegen Zielvereinbarungen ohne Ent-
geltrelevanz angewandt werden, und das ist unseren Befragungsergebnissen zufolge 
immerhin in etwa der Hälfte aller Betriebe der Fall, liegt der Beschäftigtenanteil bei 
ca. 40%.  

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass Zielvereinbarungen als Instrument der 
Führung sowie der Arbeits- und Leistungssteuerung auch im Tarifbereich durchaus 
bedeutsam. Als Methode der Leistungsentlohnung sind sie jedoch ausschließlich in 
Kombination mit der Methode „Beurteilen“ relevant, wobei dies vorwiegend ein groß-
betriebliches Phänomen ist. Mimikry im Leistungsentgelt könnte man das nennen.  

4. Volatilität und Schwankungsbreite des Leistungsentgelts 

Sind leistungsvariable Leistungsentgelte das, was sie vorgeben zu sein, nämlich vari-
abel? Wird entsprechend dem individuellem Leistungsverhalten differenziert und at-
men die Leistungsentgelte?  

Nach den Bestimmungen des ERA BaWü kann das Leistungsentgelt zwischen 0% 
und 30% des Grundentgeltes schwanken. Fällt die individuelle Leistung im Vergleich 
zur letzten Periode ab und würde sich dadurch das Leistungsentgelt mindern, ist dies 
den Betroffenen drei Monate vorab unter Angaben von Gründen mitzuteilen, wodurch 
ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden soll, ihr Leistungsverhalten wieder verbes-
sern zu können (ERA § 17.2.7). Im betrieblichen Durchschnitt sind unabhängig von 
der angewandten Methode 15% zu erreichen. Wird dieser Wert um einen Prozent-
punkt über- oder unterschritten, sind die Gründe zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat zu beraten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um die Ursachen zu 
bereinigen.  

Die tariflichen Regelungen sind somit darauf ausgelegt, die interpersonellen Schwan-
kungen gering zu halten und das anvisierte betriebsdurchschnittliche Ergebnis zu er-
reichen. Hierzu dürfte auch ein 2013 ergangenes BAG-Urteil zum Leistungsentgelt im 
ERA Baden-Württemberg beitragen, nach dem die Beweispflicht für die Angemes-
senheit einer gesamtbetrieblich über dem 15 %-Durchschnitt liegenden Leistungsbe-
wertung auf Arbeitnehmerseite liegt. Bleibt sie unter 15 %, hat die Arbeitgeberseite 
den Nachweis zu führen. 

Die empirischen Befunde zeigen nun folgendes:  

Der Durchschnitt von 15% wird, wenn auch knapp, erreicht. Die Unterschiede zwi-
schen Branchen und Betriebsgrößen sind gering. Auch einen ausgeprägten Hierar-
chieeffekt bei den Entgeltgruppen gibt es nicht. Knapp 15% Leistungsentgelt wird in 
allen Entgeltgruppen (mit Ausnahme der kaum besetzten EG 1) bezahlt. Die bisher 
bestehenden Unterschiede in der Höhe der Leistungsentgelte sind, wie gewollt, weit-
gehend beseitigt. Für Beschäftigte gibt es keinen größeren finanziell bedingten An-
reiz mehr, in den Kennzahlenvergleich zu wechseln und für Betriebe keinen mehr, 
aus ihm aus Kostengründen zu „flüchten“ (Abbildung 5). 
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Abbildung 5:  Höhe des durchschnittlichen Leistungsentgelts in der M+E-Industrie 
Baden-Württemberg nach Methode der Ermittlung, Branche, 
Betriebsgröße und Entgeltgruppen 2016 (Angaben in Prozent) 

 

 
BU = Beurteilen; KV = Kennzahlenvergleich; ZV = Zielvereinbarung 

Quelle: Südwestmetall (EG, Betriebsgröße, Branche), FATK-Betriebsbefragung 2015 (Methode LE) 
 

Auf das Erreichen der 15%-Marke ist auch das Controlling der Betriebe ausgerichtet, 
in der Regel das einzige Controlling im Leistungsentgelt, das es gibt. Den Führungs-
kräften wird häufig nur ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt. Weichen 
sie nach oben ab, handeln sie sich Konflikte mit der nächsthöheren Führungsebene 
ein. Senken sie das Leistungsentgelt temporär ab, laufen sie Gefahr, ihre Mitarbei-
ter/innen zu verärgern und zudem den Betriebsrat auf den Plan zu rufen. Beides wird 
tunlichst vermieden. Im Ergebnis sind die Leistungsentgelte de facto weitgehend fix.  

Das gilt für alle Methoden. Im Kennzahlenvergleich sind die Leistungsgrade ohnehin 
meist kollektiv festgeschrieben, entgeltrelevante Zielvereinbarungen gibt es bei Tarif-
beschäftigten so gut wie nicht und auch bei Leistungsbeurteilungen schwanken die 
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dieser symbolische Effekt auch in seiner Breitenwirkung nicht gering zu schätzen ist. 
Es geht primär um entzogene Anerkennung, nicht um finanzielle Verluste. Im Ergeb-
nis wird wenig differenziert und auch ggf. auftretende Leistungsschwankungen zwi-
schen den Jahren finden im Leistungsentgelt nur einen begrenzten Niederschlag. 

Dieser Befund wird von nahezu allen Befragten bestätigt, von den Verbandsvertre-
tern der Arbeitgeber, von der IG Metall, von Betriebsräten und von Personalmana-
gern. In der Diagnose sind sich alle einig: Die Leistungsentgelte schwanken kaum 
zwischen den Jahren und wenn, dann nur sehr eingeschränkt entsprechend der indi-
viduellen Leistung. Gesteuert wird die Vergabe der Leistungszulagen in hohem Maße 
durch die Budgetierung der Mittel und die Dauer der Abteilungszugehörigkeit. Neu in 
die Abteilung kommende oder die Arbeitsaufgaben wechselnde Beschäftigte erhalten 
ein niedrigeres Leistungsentgelt (was durch deren anfänglich geringere Leistung teil-
weise auch gedeckt ist). Länger in der Abteilung weilende, erfahrenere und meist äl-
tere Beschäftigte befinden sich in den oberen Rängen. In der Regel steigt man lang-
sam, aber sicher nach oben. Die Leistungszulage ist somit eine Form von Bewäh-
rungs- bzw. ein verkapptes „Senioritätsentgelt“, das nur locker und mehr ideologisch 
als faktisch mit dem individuellen Leistungsverhalten verknüpft ist. 

 

5. Wirkungen und Wirkungskontrolle 

Wenn die Leistungsentgelte zumeist fix sind und eine Differenzierung kaum stattfin-
det, worin besteht dann ihr Nutzen? Bemerkenswert ist, dass mit Ausnahme eines 
Großbetriebes, der nach Einführung eines neuen Leistungsentgeltsystems dessen 
Akzeptanz bei den Beschäftigten und Führungskräften prüfen ließ, kein Unterneh-
men den Nutzen untersucht, geschweige denn eine Kosten-Nutzen-Analyse durch-
führt. Diese Leerstelle fiel schon früher auf – und sie ist geblieben. 

Weshalb ist das so? Stellt man diese Frage, erntet man meist konsternierte Reaktio-
nen. „Tja, gute Frage“ – dann ist erst einmal Pause. Die Frage, obwohl naheliegend, 
überrascht. Leistungsentgeltsysteme werden praktiziert, weil die „gesetzt“ sind, weil 
es keine Alternative gibt bzw. keine gesehen wird und weil deren Abschaffung „alles 
nur noch schlimmer“ machen würde. Zu unserer Überraschung waren nun aber auch 
bei den HR-Managern Stimmen zu hören, die hinter vorgehaltener Hand grundsätzli-
che Zweifel anmeldeten, etwa folgende: 

„Also ganz tief drinnen bin ich der Überzeugung, das könnten wir uns alle sparen. Die Leute sind 
schon eigenverantwortlich genug. Eigentlich reicht die Grundvergütung nach ERA, alles super. Leis-
tungsbeurteilung, Zielvereinbarungen, das können wir uns schenken. Spielt keine Rolle. Zielvereinba-
rungen ja, aber da braucht ihr kein Geld dran zu hängen. Als Führungsinstrument super, Geld unwich-
tig. Aber eben diese individuelle Wertschätzung.“ (PM Schläuche) 

Zwei Großbetriebe in Baden-Württemberg sind diesen Weg bereits gegangen und 
zwar just in den Bereichen, in denen dem Leistungsentgelt eine besonders hohe Be-
deutung zugemessen wurde: bei Führungskräften und in den ÜT/AT-Bereichen. Ob 
sie Trendsetter in eine andere Richtung sind, lässt sich derzeit nicht beantworten. Ein 
starkes Zeichen haben sie damit auf jeden Fall gesetzt. Der „Rationalitätsmythos“ 
Leistungsentgelt, so unser Eindruck, ist angeknackst. Die ungeprüft als gültig unter-
stelle Annahme, Leistungslohnsysteme seien zweckrational konstruierte Verfahren, 
mit denen die Motivation gestärkt, Leistungsgerechtigkeit hergestellt und ein wesent-
licher Beitrag zum Markterfolg geleistet werde, hat an Überzeugungskraft verloren. 

Dafür sprechen auch an die Antworten auf die Frage „Welche Funktion hat Ihrer Ein-
schätzung nach das Leistungsentgelt in Ihrem Unternehmen?“, die wir Betriebsräten 
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und Personalverantwortlichen in unserer schriftlichen Befragung gestellt haben. Die 
Antworten sind bemerkenswert. Als Generaleinschätzung lässt sich sagen: Die Leis-
tungsentgeltsysteme haben bzw. erfüllen die ihnen zugeschriebenen Funktionen viel-
fach nur leidlich, teilweise auch gar nicht (Abbildung 6). 

Abbildung 6: Welche Funktion hat das Leistungsentgelt in Ihrem Betrieb? (Angaben in %) 

 
Quelle: FATK-Betriebsbefragung 2015 

 

Eines leisten die Leistungsentgeltsysteme auf jeden Fall nicht, und dies betrifft die 
ihnen gewerkschaftlich häufig zugedachte Funktion: Zu einer Begrenzung des Leis-
tungsdrucks bzw. der Leistungsverausgabung tragen sie wenig bei bzw. diese Funk-
tion wird ihnen auch nicht (mehr) zugeschrieben. Lediglich 7% der Betriebsräte und 
9% der Personaler betrachten das Leistungsentgelt unter diesem Aspekt, dagegen 
sprechen ihnen mehr als zwei Drittel die Funktion der Leistungsbegrenzung dezidiert 
ab. Zwischen Betriebsräten aus Groß- und Kleinbetrieben gibt es dabei keine signifi-
kanten Unterschiede. Als Instrument der Leistungsbegrenzung sind Leistungsentgelt-
systeme bei Betriebsräten zwischenzeitlich offensichtlich weitgehend abgeschrieben. 

Zur Förderung der Arbeitszufriedenheit trägt die Leistungsentlohnung nach Meinung 
der Mehrheit beider Betriebsparteien auch nicht bei. 60% der Betriebsräte und 42% 
der Personaler sehen diese Funktion jedenfalls als nicht erfüllt an und nur eine Min-
derheit von 13% (BR) bzw. 25% (PM) ist gegenteiliger Meinung. Auch eine Verbes-
serung der Kommunikation zwischen Vorgesetzen und ihren Mitarbeiter/innen kann 
die große Mehrheit der Betriebsräte nicht erkennen (62% trifft eher/gar nicht zu). Die 
Vertreter/innen des Personalmanagements sehen dies etwas positiver, sie sind in 
dieser Frage jedoch geteilter Meinung. Jeweils etwa ein Drittel antwortet mit „trifft 
voll/eher zu“ bzw. „trifft eher/gar nicht zu“ oder schließt sich der Mittelposition „teils, 
teils“ an.  

Deutlich häufiger wird den Leistungsentgeltsystemen die Funktion zugeschrieben 

(und wohl auch zurecht zugebilligt), zielorientiertes Arbeiten zu fördern. Diese Funk-

tion sehen 49% der Personalverantwortlichen als voll oder eher gegeben an, von den 

Betriebsräten sind es 39% (bei beiden Rangplatz 3). Geteilt sind die Meinungen, ob 

wegen des Leistungsentgelts effizienter gearbeitet wird oder nicht. 30% der Betriebs-

räte und 36% der Personaler/innen stimmen dem zu, 34% (BR) bzw. 29% (PM) eher 

nicht. 

39
49

30 36

13
25

13
32

7 9

36
30

36
35

27

34

25

32

25 23

26 21
34 29

60
42

62

36

69 68

BR PM BR PM BR PM BR PM BR PM

Zielorientiertes Arbeiten Effizienteres Arbeiten Förderung der
Arbeitszufriedenheit

Verbesserte
Kommunikation

Mitarbeiter-Vorgesetzte

Begrenzung der
Leistungsverausgabung/des

Leistungsdrucks

Trifft voll/eher zu Teils, teils Tritt eher/gar nicht zu



 

 15 

Die Motivationsfunktion erfüllen die Leistungsentgeltsysteme meist auch nicht (Abbil-

dung 7). Jedenfalls zeigen sich lediglich 21% der Personaler mit der Förderung von 

Motivation bzw. Leistungsbereitschaft (eher) zufrieden, eine relative Mehrheit von 

36% dagegen (eher) nicht. Bei den Betriebsräten liegt die Quote der (eher) zufriede-

nen noch erheblich darunter. Und auch um die leistungsgerechte Bezahlung ist es 

nicht gut bestellt. Lediglich ein Drittel der Personaler/innen ist damit zufrieden (BR 

20%), eine relative Mehrheit von 36% dagegen (eher) unzufrieden (BR 39%).  

Abbildung 7: Zufriedenheit der Betriebsräte und des Personalmanagements mit dem jetzigen 
betrieblichen Entgeltsystem hinsichtlich…. 
(Nur Betriebe mit Erfahrungen auf dem jeweiligen Gebiet; Angaben in Prozent) 

 
 

Quelle: FATK-Betriebsbefragung 2015 

 

6. Zufriedenheit mit den tariflichen und betrieblichen Regelungen zur 
Leistungsentlohnung, Veränderungswünsche und Planungen 

Angesichts des Umstands, dass die dem Leistungsentgelt zugedachten Funktionen, 
insbesondere die Herstellung von Leistungsgerechtigkeit und die Motivierung der Be-
schäftigten, nur eingeschränkt erfüllt werden, müsste man eigentlich erwarten, dass 
die Betriebsparteien auch unzufrieden mit ihren betrieblichen Leistungsentgeltsyste-
men und deren Anwendung sind. Dem ist jedoch nur bedingt so.  

Sehr zufrieden mit ihren betrieblichen Systemen zeigen sich zwar nur sehr wenige 
(BR maximal 8 %, PM 6 %), eine große, meist absolute Mehrheit äußert sich jedoch 
(eher) zufrieden. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Methoden (Ab-
bildung 8). Am besten schneidet bei den Betriebsräten der Kennzahlenvergleich ab 
(69% sehr zufrieden/zufrieden/eher zufrieden), mit deutlichem Abstand gefolgt von 
Kombi-Modellen (55%) und Leistungsbeurteilungen (52%). Schlusslicht sind Zielver-
einbarungen. Sie werden von der Hälfte der Betriebsräte negativ beurteilt und nur 
von 30% positiv. Bei den Personaler/innen ist die Reihenfolge umgekehrt. Am besten 
werden Zielvereinbarungen beurteilt (74% positiv), am schlechtesten Kennzahlenver-
gleiche, wobei auch diese bemerkenswerter Weise von einer absoluten Mehrheit po-
sitiv gesehen werden (56%).  
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Abbildung 8: Zufriedenheit des Personalmanagements bzw. der Betriebsräte mit  den 
betrieblichen Regelungen zur Leistungsvergütung und ihrer Anwendung nach 
Methoden  (Betriebe, in denen die jeweilige Methode angewandt wird; Angaben 
in Prozent) 

 
Quelle: FATK-Betriebsbefragung 2015 

 

Das Veränderungsinteresse an betrieblichen Leistungsentgeltsysteme ist entspre-
chend verhalten. Die große Mehrheit sieht keinen Veränderungsbedarf, lediglich 25% 
der Betriebsräte und 38% der Personalzuständigen gaben an, Veränderungen zu 
planen. 

Zum Buhmann im Leistungsentgelt werden nicht selten die Tarifparteien gemacht 
und dies, obgleich sie den Betriebsparteien mehr Möglichkeiten denn je eingeräumt 
haben, ihre Leistungsentgeltsysteme nach ihren Wünschen zu gestalten. Unzufrie-
denheit mit den Tarifvorgaben äußern vor allem Betriebsräte. Verglichen mit den an-
deren ERA-Feldern fällt deren Beurteilung der tariflichen Vorgaben zum Leistungs-
entgelt am schlechtesten aus. Ein Viertel der Betriebsräte gibt an, eher negative Er-
fahrungen mit den tariflichen Vorgaben gemacht zu haben, fast die Hälfte berichtet 
von gemischten und ein weiteres Viertel von eher positiven Erfahrungen. Bei den 
Personalern fällt die Kritik nicht so deutlich aus, aber auch bei ihnen ist der Anteil, der 
von positiven Erfahrungen berichtet, am niedrigsten (Abbildung 9). 
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Abbildung 9:  ERA-Erfahrungen nach Themengebieten (Nur Betriebe mit Erfahrungen in dem 
jeweiligen ERA-Gestaltungsfeld; Angaben in Prozent) 

Frage: Welche Erfahrungen hat der Betriebsrat/das Personalmanagement alles in allem bisher mit den tariflichen Regelun-
gen zur Entgeltfindung von ERA gemacht? 

 
Quelle: FATK Betriebsbefragung 2015 

 

Den Tarifparteien ist die latente Unzufriedenheit mit dem Leistungsentgelt durchaus 
bekannt. Wie ihr beizukommen ist, scheint jedoch beiden Seiten unklar. Die Arbeitge-
berseite muss konstatieren, dass sie zwar im Wettbewerb der Methoden „gewonnen“ 
hat. Die von ihr favorisierte Methode „Beurteilen“ hat ihren Siegeszug weiter fortge-
setzt, die Betriebe sind ihrer Linie gefolgt, von Zielvereinbarungen so lange die Fin-
ger zu lassen, bis das nötige methodische Rüstzeug und eine funktionierende Füh-
rungskultur vorhanden ist. Dies scheint jedoch nicht einzutreten, weshalb die Unzu-
friedenheit auch bei Südwestmetall weiter köchelt. Und die IG Metall muss konstatie-
ren, dass die von ihr ausgegebene Linie „Kennzahlenvergleich first“ für die meisten 
Betriebsräte nicht mehr handlungsleitend ist und diese in Leistungsentgeltsystemen 
weniger denn je ein Instrument der Leistungsbegrenzung sehen und auch keines, 
das im Ergebnis zu einer Vergütung führt, die ihren Ansprüchen an Leistungsgerech-
tigkeit entspricht.  

7. Zusammenfassung und Fazit 

Das Leistungsverständnis der Beschäftigten, der Betriebsräte und auch der Perso-
nalverantwortlichen hat sich nicht in erwarteter Weise verändert. Ein erfolgs- bzw. 
marktorientierter Begriff von Leistung ist nicht an die Stelle eines aufwands- bzw. ar-
beitskraftbezogenen getreten. 

Durch ERA wurden die betrieblichen Gestaltungsspielräume im Leistungsentgelt er-
weitert. Das Interesse der Betriebe, diese zu nutzen, war und ist begrenzt. Die erwar-
tete Welle einer Neugestaltung des Leistungsentgelts ist ausgeblieben. Sofern Ver-
änderungen vorgenommen wurden, fielen diese meist kleinkörnig aus. Neben einem 
Wechsel der Methode, meist vom „Kennzahlenvergleich“ zu „Beurteilen“, ging es um 
das regelmäßig wiederkehrende Bemühen, eine stärkere Differenzierung im Leis-
tungsentgelt trotz aller misslungenen Versuche doch noch dauerhaft zustande zu 
bringen. Fast ebenso viele haben dieses Bemühen allerdings aufgegeben und die 
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Schwankungsbreite der Differenzierung auch formell verkleinert oder ganz abge-
schafft. 

Insgesamt lässt sich die Entwicklung als ein Konflikte vermeidendes Muddling trough 
ohne große Ambitionen beschreiben. Der Aufbruchsstimmung im Human Ressource 
Management, eine Revitalisierung der Leistungsentlohnung in Gang zu setzen, ist 
weitgehend Ernüchterung gewichen, teilweise auch Skepsis. Der Mythos, Leistungs-
entgelte seien das Signum für eine betriebliche High Performance Culture, scheint 
angeknackst. 

Hinsichtlich der Methodenpräferenzen bestätigt sich der schon am Ende des offiziel-
len Einführungszeitraums von ERA dargelegte Befund: Die Methode „Leistungsbeur-
teilung“ ist absolut dominant, ihr Anteil hat sich auf nunmehr 80% gesteigert, die Me-
thode „Kennzahlenvergleich“ verliert weiter an Boden und ist nur noch in Großbetrie-
ben des Straßenfahrzeugbaus wirklich relevant. „Reine“ Zielvereinbarungen sind als 
Methode der Ermittlung des Leistungsentgelts im Tarifbereich fast nicht existent. Im 
Gewande von Kombinationsmodellen spielen sie vor allem in Großbetrieben des 
Straßenfahrzeugbaus mit einem Beschäftigtenanteil von knapp 50% zwar eine nicht 
unerhebliche Rolle, es sind jedoch bisher wenige Betriebe, die damit experimentieren 
und es ist ungewiss, ob sie diese Linie beibehalten.  

Wenngleich Zielvereinbarungen als Methode der Differenzierung im Leistungsentgelt 
nur eine randständige Bedeutung haben, so spielen sie als Instrument der Führung 
sowie der Arbeits- und Leistungssteuerung durchaus eine Rolle. Nicht unmittelbar 
entgeltrelevante Zielvereinbarungen werden in etwa der Hälfte aller Betriebe einge-
setzt und wo dem so ist, sind relevante Anteile auch der Tarifbeschäftigten einbezo-
gen. 

Mit dem ERA-TV Baden-Württemberg wurden die traditionell differierenden Leis-
tungsentgeltsätze von Angestellten, „Zeitlöhnern“ und „Leistungslöhnern“ beseitigt 
und auf betriebsdurchschnittlich 15% für alle egalisiert. Dieser Sollwert wird, wenn 
auch knapp, erreicht. Gewisse Unterschiede in der Höhe der Leistungsentgelte nach 
den Methoden der Leistungsbewertung gibt es weiterhin, sie sind jedoch unbedeu-
tend. Ein finanzieller Anreiz für die Beschäftigten bzw. die Betriebsräte, in die Me-
thode „Kennzahlenvergleich“ zu wechseln, oder für die Arbeitgeber, diesen aus Kos-
tengründen zu verlassen, existiert vielleicht noch in Einzelfällen, nicht jedoch in der 
Fläche.  

Die Hoffnung der Arbeitgeber, im Zuge der ERA-Einführung auch eine stärkere Diffe-
renzierung im Leistungsentgelt durchsetzen zu können, blieb unerfüllt. Es wurde vor 
ERA kaum differenziert und auch nicht danach. Sofern eine Differenzierung stattfin-
det, erfolgt diese zwar „offiziell“ entsprechend dem individuellen Leistungsverhalten, 
de facto sind jedoch andere Aspekte wie abteilungsbezogene Budgetierungen oder 
die Dauer der Zugehörigkeit zur Abteilung mindestens genauso relevant. 

Leistungsentgelte schwanken zudem kaum von Jahr zu Jahr. Es sind weitgehend 
Fixentgelte. Dies ist weniger den tarifvertraglichen Vorgaben geschuldet, sondern 
dem konfliktvermeidenden, jedoch stimmungserhaltenden Verhalten der Führungs-
kräfte, gepaart mit Interventionen von Betriebsräten zur Unterbindung von Absenkun-
gen. Beides führt dazu, dass die leistungsvariablen Entgeltanteile nur eine geringe 
Volatilität aufweisen. 

Aus Marktrisiken wurden, anders als befürchtet, bisher auch keine Verdienstrisiken 
gemacht. Markterfolg ist im Tarifbereich kein zugelassenes, kein akzeptiertes und 
auch kein verbreitetes Kriterium, nach dem die Leistungsentlohnung stattfindet. Die – 
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auch von mir – befürchtete „Finalisierung“ bzw. „Vermarktlichung“ der (Leistungs-) 
Entlohnung, ist – jedenfalls im Tarifbereich – nicht eingetreten und die von Windolf8 
bereits als Faktum konstatierte Verwandlung von „Kontrakteinkommen“, wie sie 
Lohnabhängige traditionell erhalten, in vom Unternehmenserfolg abhängige „Residu-
aleinkommen“ erst recht nicht. 

Ob Leistungsentgeltsysteme die ihnen zudachten Funktionen erfüllen, wird in aller 
Regel durch die Betriebe nicht systematisch überprüft. Eine über die Verteilungsef-
fekte (15% im Abteilungs- und Betriebsdurchschnitt) hinausgehende Zielerreichungs-
kontrolle findet nicht statt. Unsere Befragungsergebnisse zeigen, dass mögliche 
Funktionen, die Leistungsentgelte haben bzw. haben sollen, leidlich bis gar nicht er-
füllt werden. Zur Förderung der Arbeitszufriedenheit tragen sie nach mehrheitlicher 
Meinung beider Betriebsparteien ebenso wenig bei wie zur Förderung von Motivation 
und Leistungsbereitschaft. Als leistungsgerecht wird das Leistungsentgelt zumeist 
auch nicht empfunden.  

Die Funktion, Leistung zu steigern, wird den betrieblichen Leistungsentgeltsystemen 
von knapp der Hälfte der Betriebsräte und etwas mehr als einem Drittel der Personal-
verantwortlichen zwar zugeschrieben. Als wesentliche Ursache für die steigenden 
Leistungsanforderungen werden Leistungsentgeltsysteme mehrheitlich jedoch nicht 
gesehen und eine Leistungsüberforderung durch Entgeltanreize können weder die 
Betriebsräte noch ihr Konterpart erkennen. Relevanter für die steigenden Leistungs-
anforderungen sind andere Gründe (Marktdruck, Renditeerwartungen) und andere 
Kanäle, auf denen sich der Leistungsdruck Geltung verschafft (veränderte Arbeitsor-
ganisation, Personalabbau bei gleichen bzw. wachsenden Aufgaben).  

Was Leistungsentgeltsysteme jedenfalls nicht mehr leisten und welche Funktion 
ihnen von mehr als zwei Dritteln der Betriebsräte wie der Personaler/innen auch nicht 
(mehr) zugeschrieben wird, ist die Begrenzung der Leistungsverausgabung bzw. des 
Leistungsdrucks. Betriebliche Leistungs- und Leistungsentgeltpolitik sind somit in 
doppelter Weise entkoppelt. Zum einen spielen sie als Instrument betrieblicher Leis-
tungspolitik eine untergeordnete Rolle, zum anderen sind sie nicht ursächlich für die 
den wachsenden Leistungsdruck und sie sind zudem als Instrument der Leistungsbe-
grenzung weitgehend abgeschrieben.  

Trotz eingeschränkter Funktionserfüllung hält sich die Unzufriedenheit der Betriebs-
parteien mit ihren jetzigen Leistungsentgeltsystemen in Grenzen. Sehr zufrieden sind 
zwar nur wenige, eine große, meist absolute Mehrheit äußert sich jedoch eher zufrie-
den. Am besten schneidet bei den Betriebsräten der Kennzahlenvergleich ab, am 
schlechtesten Zielvereinbarungen. Bei den Vertreter/innen des Personalmanage-
ments verhält es sich umgekehrt. Es herrscht somit mehrheitlich keine massive Un-
zufriedenheit, die dringend nach einer Alternative verlangt, aber auch keine echte Zu-
friedenheit. Es grummelt, aber die Unzufriedenheit bordet nicht über. 

Das Personalmanagement sieht sich jedenfalls nicht unter starkem Handlungsdruck 
und von den Betriebsräten gehen auch selten Initiativen aus. Leistungsverdichtung 
und Leistungsbegrenzung sind zwar Top-Themen in den Betriebsratsgremien, die 
(Neu-)Gestaltung der Leistungsentgelte hat jedoch nur eine nachgeordnete Bedeu-
tung. Veränderungen plant nur eine Minderheit, die am häufigsten entweder Kombi-
Modelle oder Leistungsbeurteilungen einführen bzw. trotz aller bisher gesammelten 
Erfahrungen wiederbeleben will. 

                                            
8 Windolf, P. (2008): Eigentümer ohne Risiko. Die Dienstklasse des Finanzmarktkapitalismus. In: Zeit-
schrift für Soziologie, Jg. 37, Heft 6, S. 516-535. 
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In der Summe sind die Erfahrungen mit den ERA-Regelungen zum Leistungsentgelt 
aus Arbeitgebersicht mehrheitlich positiv, aus Betriebsratssicht eher durchwachsen. 
Zugute gehalten wird ERA, für eine Egalisierung der Leistungsentgeltsätze in den ge-
werblichen und indirekten Bereichen gesorgt zu haben. Kritik an den tariflichen Vor-
gaben kommt hauptsächlich hinsichtlich der de facto-Obergrenze von 15% zum Aus-
druck, Personaler/innen bemängeln zudem die Verpflichtung, Rückstufungen im Leis-
tungsentgelt ankündigen zu müssen, da dies Führungskräfte davon abhält, sie aus-
zusprechen. Vielfach vermischt sich die Kritik an ERA mit jener der betrieblichen 
Handhabung der Systeme. Unzufriedenheit darüber wird nicht selten auf den Tarif-
vertrag übertragen. 

Den Tarifparteien ist der latente Unmut in den Betrieben nicht entgangen. Wie Alter-
nativen aussehen können, ist jedoch offen. Eine Debatte in den Verbänden über die 
Zukunft des Leistungsentgeltes bzw. dessen tarifliche und betriebliche Gestaltung gilt 
zwar als wünschenswert, hat aber bisher noch nicht stattgefunden. Sie zu führen 
scheint jedoch auf Basis unserer Eindrücke zum Leistungsentgelt geboten. 


